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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts
Stuttgart vom 26.02.2020 abgeÃ¤ndert und die Klage in vollem Umfang
abgewiesen.

Die Berufung der KlÃ¤gerin wird zurÃ¼ckgewiesen.

Die KlÃ¤gerin hat die Kosten des Rechtstreits in erster und zweiter Instanz zu
tragen, mit Ausnahme der auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese
selbst zu tragen haben.

Der Streitwert des Verfahrens wird endgÃ¼ltig auf 1.391,84 â�¬ festgesetzt.

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist die Nachforderung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen
fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 1) als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin im
Zeitraum vom 20.11.2015 bis 30.11.2015 und des Beigeladenen zu 2) als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bzw. mitarbeitender Gesellschafter der KlÃ¤gerin im Zeitraum
vom 20.11.2015 bis 31.12.2015 streitig.
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Die KlÃ¤gerin betreibt in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter
Haftung (GmbH) ein Autohaus mit angeschlossener Werkstatt. GegrÃ¼ndet wurde
sie im Jahr 2004 mit einem Stammkapital von 40.000,00 â�¬.
GrÃ¼ndungsgesellschafter waren je zur HÃ¤lfte die beiden Ehefrauen der
Beigeladenen zu 1) und 2). Die Beigeladenen zu 1) und 2) â�� BrÃ¼der â�� wurden
zunÃ¤chst als einzelvertretungsberechtigte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin
bestellt. Laut Â§ 14 des Gesellschaftsvertrages vom 15.07.2014 erfolgte die
Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit. Mit
notariellem Vertrag vom 20.11.2015 Ã¼bernahmen die Beigeladenen zu 1) und 2)
die Gesellschaftsanteile ihrer Ehefrauen zu jeweils 50 Prozent. Die Eintragung in das
Handelsregister erfolgte am 30.11.2015. Ebenfalls am 30.11.2015 ist das
Ausscheiden des Beigeladenen zu 2) als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im Handelsregister
vermerkt.

Vom 10.11.2016 bis 01.06.2017 fÃ¼hrte die Beklagte bei der KlÃ¤gerin eine
BetriebsprÃ¼fung hinsichtlich des PrÃ¼fzeitraums vom 01.01.2012 bis 31.12.2015
durch. Mit Schreiben vom 06.03.2017 hÃ¶rte sie die KlÃ¤gerin zu der beabsichtigten
Nachforderung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen fÃ¼r die TÃ¤tigkeit der
Beigeladenen zu 1) und 2) an. Mit Schreiben vom 17.05.2017 fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin
aus, bei beiden GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern habe keine persÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit
bezÃ¼glich Zeit, Dauer, Ort und Art der AusfÃ¼hrung der TÃ¤tigkeit bestanden, da
diese einem umfassenden Weisungsrecht der Gesellschaft nicht unterlegen
hÃ¤tten. Schriftliche Vereinbarungen seien nicht getroffen worden, weshalb die
Beigeladenen zu 1) und 2) den Umfang und den zeitlichen Rahmen ihrer TÃ¤tigkeit
hÃ¤tten jeweils selbst bestimmen kÃ¶nnen. Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hÃ¤tten die
Betroffenen die Aufgabe gehabt, den Betrieb eigenverantwortlich zu fÃ¼hren und
seien auch in der Anschaffung von Betriebs- oder Produktionsmitteln vÃ¶llig frei
gewesen. Die Preiskalkulation hÃ¤tten die Betroffenen auch eigenstÃ¤ndig
durchgefÃ¼hrt. Das alleinige Know-how zur FÃ¼hrung des Autohauses sowie die
alleinigen GeschÃ¤ftskontakte seien bei den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern gelegen. Beide
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hÃ¤tten auch ein erhebliches unternehmerisches Risiko
getragen. Dieses habe aus den Ã¼bernommenen BÃ¼rgschaften fÃ¼r die
Anschaffung verschiedener Betriebsmittel bestanden. DarÃ¼ber hinaus seien noch
weitere selbstschuldnerische BÃ¼rgschaften in sechsstelliger HÃ¶he abgegeben
worden. Neben den BÃ¼rgschaften hÃ¤tten die Betroffenen auch private Darlehen
der Gesellschaft gewÃ¤hrt. Hieraus lasse sich ein erhebliches unternehmerisches
Risiko herleiten. Beide Beigeladenen seien zusammen mit ihrer Mutter noch
Gesellschafter der GbR K. Diese GbR sei EigentÃ¼merin des GrundstÃ¼ckes in K,
auf welchem der Betrieb gefÃ¼hrt werde. Die GbR habe ein Darlehen an die GmbH
geleistet. Mithin wÃ¼rden die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer auch insoweit ein zusÃ¤tzliches
finanzielles Risiko und damit Unternehmerrisiko tragen. Damit sei belegt, dass die
GmbH von der finanziellen LeistungsfÃ¤higkeit der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer vollkommen
abhÃ¤ngig sei, um ihren GeschÃ¤ftsbetrieb durchzufÃ¼hren. Mit dieser
beherrschenden Stellung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ginge auch eine entsprechend
uneingeschrÃ¤nkte Dispositionsfreiheit der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einher. Beide
Betroffenen wÃ¼rden deshalb in keinem sozialversicherungspflichtig abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis stehen.
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Mit Bescheid vom 07.06.2017 forderte die Beklagte von der KlÃ¤gerin die Zahlung
von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen in HÃ¶he von insgesamt 85.826,19 â�¬ fÃ¼r
die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2015 fÃ¼r die bei ihr beschÃ¤ftigten
Beigeladenen zu 1) und zu 2). Zur BegrÃ¼ndung gab sie an, der Beigeladene zu 2)
habe als FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bzw. mitarbeitender Gesellschafter im Zeitraum
vom 01.01.2012 bis 31.12.2015 sowie der Beigeladene zu 1) als
FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 30.11.2015 keinen
maÃ�geblichen Einfluss auf die Geschicke der GmbH gehabt. Eine weitere
Rechtsmacht ergebe sich auch nicht auÃ�erhalb des Gesellschaftervertrages.

Hiergegen legte die KlÃ¤gerin am 06.07.2017 Widerspruch ein. Dieser wurde neben
den bisherigen AusfÃ¼hrungen damit begrÃ¼ndet, dass die betroffenen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer vergleichbar mit beherrschenden Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern seien. Diese EinflussmÃ¶glichkeiten habe die Beklagte bei der
Beurteilung unberÃ¼cksichtigt gelassen. Es werde deshalb nochmals auf die
BÃ¼rgschaften sowie Darlehen hingewiesen. Hierbei sei auch zu berÃ¼cksichtigen,
dass die seitens der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¼bernommenen BÃ¼rgschaften
kÃ¼ndbar seien. Die KÃ¼ndigung der BÃ¼rgschaften durch die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
hÃ¤tte zur Folge, dass die gesicherten Darlehen vom Darlehensgeber wegen
wesentlicher Verschlechterung der VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse gekÃ¼ndigt werden
kÃ¶nnten. Dies hÃ¤tte zur weiteren Folge, dass die Gesellschaft die
aufgenommenen Darlehen umgehend zurÃ¼ck zu fÃ¼hren hÃ¤tte, was zu
ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten fÃ¼hren wÃ¼rde. Dies gelte auch
fÃ¼r die gewÃ¤hrten Darlehen. AuÃ�erdem werde darauf hingewiesen, dass im
Gesellschaftervertrag vom 26.11.2004 in Â§ 14 fÃ¼r die Abberufung der
Gesellschafter ein Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit erforderlich sei.
HÃ¤tten die beiden Gesellschafterinnen vorwiegend einen GeschÃ¤ftsanteil von
jeweils zur HÃ¤lfte, kÃ¶nne keiner der Gesellschafterinnen allein einen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nur mit ihrem Stimmenanteil abberufen. Dieser wÃ¤re vielmehr
auf die Stimmen der anderen Gesellschafter angewiesen. Dies wÃ¼rde jedoch
bedeuten, dass zur Abberufung eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers jeweils die Ehefrau
desselben gegen ihn stimmen mÃ¼sste. Auch hierdurch bestÃ¼nde eine faktische
EinflussmÃ¶glichkeit der jeweiligen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.

Mit Widerspruchsbescheid vom 27.12.2017 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck.

Am 29.01.2018 hat die KlÃ¤gerin zum Sozialgericht Stuttgart (SG) Klage erhoben
und diese auf den Zeitraum ab 20.11.2015 beschrÃ¤nkt. Zur BegrÃ¼ndung hat die
KlÃ¤gerin vorgetragen, der Beigeladene zu 2) Ã¼be seine TÃ¤tigkeit seit der
Ã�bernahme eines Gesellschaftsanteils von 50% als SelbststÃ¤ndiger aus.
BeschlÃ¼sse seien mit einfacher Mehrheit zu fassen. Aufgrund der
MehrheitsverhÃ¤ltnisse sei hierdurch aber stets seine Zustimmung erforderlich.
Zudem sei die Entlastung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers nach Â§ 14 Nr. 1 des
Gesellschaftsvertrages nur mit Zustimmung des Beigeladenen zu 2) mÃ¶glich. Dies
stelle eine tatsÃ¤chliche Einflussnahme im Sinne einer mittelbaren Beeinflussung
durch die Verhinderung von BeschlÃ¼ssen dar, welche eine Ã�berlagerung einer
etwaigen rechtlich bestehenden AbhÃ¤ngigkeit rechtfertigen kÃ¶nne. Durch die
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Verhinderung eines solchen Beschlusses habe der Beigeladene zu 2) die
MÃ¶glichkeit, den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zu einem bestimmten Verhalten als
Arbeitgeber zu bewegen. Einem Weisungsrecht habe der Beigeladene zu 2) nicht
unterlegen. Vielmehr habe er den Umfang und den zeitlichen Rahmen seiner
TÃ¤tigkeit jeweils selbst bestimmen kÃ¶nnen und er sei nicht verpflichtet gewesen,
zu bestimmten Zeitpunkten und an bestimmten Orten zu erscheinen oder anwesend
zu sein. Es habe keine Zeiterfassung gegeben und er habe keine Rechenschaft
Ã¼ber die Gestaltung seiner TÃ¤tigkeit ablegen mÃ¼ssen. Eine Kontrolle durch die
KlÃ¤gerin habe ebenfalls nicht stattgefunden. Zudem habe er durch BÃ¼rgschaft
und DarlehensvertrÃ¤ge ein erhebliches Unternehmerrisiko getragen. DarÃ¼ber
hinaus seien die Beigeladenen zu 1) und 2) zusammen mit ihrer Mutter noch
Gesellschafter der Ã� GbR Kâ��. Diese sei EigentÃ¼merin des GrundstÃ¼ckes in K,
auf welchem der Betrieb der KlÃ¤gerin derzeit gefÃ¼hrt werde. HierfÃ¼r zahle die
KlÃ¤gerin eine monatliche Miete an die genannte GbR. Ferner habe die GbR ein
Darlehen in HÃ¶he von rund 130.000,00 â�¬ an die KlÃ¤gerin gewÃ¤hrt.
Hinsichtlich des Beigeladenen zu 1) sei der streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid
insoweit rechtswidrig, als fÃ¼r den Beginn der selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit der
01.12.2015 angenommen worden sei. Die GeschÃ¤ftsanteile seien aber bereits am
25.11.2015 Ã¼bertragen worden.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

Mit Urteil vom 26.02.2020 hat das SG den Bescheid der Beklagten vom 07.06.2017
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017 aufgehoben, soweit die
Beklagte fÃ¼r den Zeitraum ab 20.11.2015 Nachforderungen fÃ¼r die TÃ¤tigkeit
des Beigeladenen zu 1) festgesetzt hat. Im Ã�brigen hat es die Klage abgewiesen.
Zur BegrÃ¼ndung hat es ausgefÃ¼hrt, der angefochtene Bescheid vom 07.06.2017
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017 sei rechtswidrig, soweit
die Beklagte fÃ¼r den Zeitraum ab 20.11.2015 Nachforderungen fÃ¼r die
TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 1) festgesetzt habe. Im Ã�brigen sei die Klage
unbegrÃ¼ndet. Hinsichtlich der festgesetzten Nachforderung fÃ¼r den
Beigeladenen zu 2) sei der angefochtene Bescheid nicht zu beanstanden. Der
Beigeladene zu 2) habe im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum trotz der
Ã�bertragung von Gesellschaftsanteilen wegen der Aufgabe der TÃ¤tigkeit als
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei der KlÃ¤gerin in einem abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gestanden. Die Kammer schlieÃ�e sich nach eigener
Ã�berzeugungsbildung den AusfÃ¼hrungen des Landessozialgerichts (LSG) Baden-
WÃ¼rttemberg in seinem Urteil vom 08.08.2019 (L 7 R 715/17, in juris) zu
mitarbeitenden Gesellschaftern mit einem Gesellschaftsanteil von 50%, die nicht
zum GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH bestellt seien, an. Im vorliegenden Fall sei
nach Ã�bertragung der Gesellschaftsanteile auf die beiden Beigeladenen der
Beigeladene zu 1) als alleiniger GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der KlÃ¤gerin bestellt gewesen.
Der Beigeladene zu 2) sei im Rahmen seiner ErwerbstÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin
an die Weisungen des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers rechtlich gebunden gewesen. Allein
dieser habe die laufenden GeschÃ¤fte der GmbH gefÃ¼hrt, zu denen auch die
AusÃ¼bung des Weisungsrechts gegenÃ¼ber den BeschÃ¤ftigten der Gesellschaft
gehÃ¶rt habe. EinschrÃ¤nkungen in Bezug auf dieses Weisungsrecht sehe der
Gesellschaftsvertrag nicht vor. Auch komme es nicht darauf an, dass â�� wie
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vorgetragen â�� dem Beigeladenen zu 2) tatsÃ¤chlich keine Weisungen durch die
KlÃ¤gerin bzw. den Beigeladenen zu 1) erteilt worden seien. Vielmehr komme es
auf die rechtliche Situation an und die Frage, ob der Beigeladene zu 2) im
Konfliktfall Ã¼ber die Rechtsmacht verfÃ¼ge, eine ihm nicht genehme Weisung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers zu verhindern. Hinsichtlich der Argumentation der KlÃ¤gerin,
dass bei der Entlastung des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers die Zustimmung des Beigeladenen
zu 2) gemÃ¤Ã� Â§ 14 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages erforderlich sei, werde
ebenfalls auf die AusfÃ¼hrungen des LSG Baden-WÃ¼rttemberg (a.a.O.) verwiesen.
Es handele sich insbesondere nicht um ein rechtlich wirksames und durchsetzbares
Instrument, um Weisungen des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers zu verhindern. Der Bescheid
sei jedoch rechtswidrig, soweit durch ihn hinsichtlich des Beigeladenen zu 1)
Beitragsforderungen fÃ¼r den Zeitraum ab 20.11.2015 festgesetzt werden.
Zutreffend gehe die Beklagte davon aus, dass der Beigeladene zu 1) nach der
Ã�bertragung von Gesellschaftsanteilen an der KlÃ¤gerin nicht mehr in einem
abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis zu dieser stehe. Insoweit werde auf die
AusfÃ¼hrungen des angefochtenen Bescheides verwiesen. Allerdings habe die
abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung des Beigeladenen zu 1) nicht erst zum 30.11.2015,
sondern bereits am 20.11.2015 geendet. Denn an diesem Tag sei dem
Beigeladenen zu 1) wie auch dem Beigeladenen zu 2) durch notarielle Vereinbarung
jeweils die HÃ¤lfte der Gesellschaftsanteile Ã¼bertragen worden. Entgegen der
Rechtsauffassung der Beklagten komme es hinsichtlich des Zeitpunktes auch nicht
auf die Eintragung in das Handelsregister an. Denn die Verpflichtung des Notars,
eine von ihm unterschriebene Liste der Gesellschafter gemÃ¤Ã� Â§ 40 Abs. 2 Satz 1
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschrÃ¤nkter Haftung (GmbHG)
zum Handelsregister einzureichen, treffe ihn erst nach Wirksamwerden der
VerÃ¤nderung in den Personen der Gesellschafter.

Die Beklagte hat gegen die in dem ihr am 31.07.2020 zugestellten Urteil nicht
zugelassene Berufung am 26.08.2020 Nichtzulassungsbeschwerde beim LSG Baden-
WÃ¼rttemberg eingelegt, die der Senat mit Beschluss vom 13.09.2021 zugelassen
hat.

Am 07.09.2020, einem Montag, hat die KlÃ¤gerin gegen das ihrem
ProzessbevollmÃ¤chtigen am 06.08.2020 zugestellte Urteil Berufung beim LSG
Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt (vormals L 5 BA 2832/20). Mit Beschluss vom
02.11.2021 hat der Senat beide Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und
Entscheidung verbunden.

Die KlÃ¤gerin macht zur BegrÃ¼ndung ihrer Berufung geltend, das SG habe nicht
berÃ¼cksichtigt, dass der Beigeladene zu 2) keine arbeitnehmertypischen Pflichten
innegehabt habe. Es habe keine schriftlichen Vereinbarungen zu seiner TÃ¤tigkeit
gegeben, keine Vereinbarungen zu Zeit, Ort und Umfang (etc.) einer etwaig zu
verrichtenden Arbeit und auch keine Rechenschaftspflicht gegeben. Die seitens des
zitierten LSG-Urteils insoweit angenommene Dienstaufsicht und das Weisungsrecht
der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung Ã¼ber die Angestellten einer GmbH greife vorliegend
nicht. Ferner nehme das SG nicht ausreichend in den Blick, dass eine rechtlich
bestehende AbhÃ¤ngigkeit durch die tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse so Ã¼berlagert
werden kÃ¶nne, dass eine BeschÃ¤ftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne
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dennoch ausscheide, was ebenso fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung von Gesellschaftern in
der GmbH gelte (unter Verweis auf BSG, Urteil vom 23.06.1994 â�� 12 RK 72/92 -).
Das SG lasse unerwÃ¤hnt, dass die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 2) tatsÃ¤chlich
mit den Merkmalen einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit gelebt worden sei. Aufgrund
seines hÃ¤lftigen Gesellschaftsanteiles habe er sowohl die Entlastung der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung verhindern kÃ¶nnen wie auch die Feststellung des
Jahresabschlusses, was tatsÃ¤chliche MÃ¶glichkeiten seien, auf die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung Einfluss zu nehmen. Der Beigeladene zu 2) habe auÃ�erdem
im erheblichen Umfang BÃ¼rgschaften bzw. Darlehen an die KlÃ¤gerin gewÃ¤hrt.
Die Beklagte habe ausweislich ihres vorliegend streitigen Ausgangsbescheides
betreffend den Beigeladenen zu 2) ein monatliches â��Arbeitsentgeltâ�� in HÃ¶he
von rund 2.600 â�¬ (brutto) ermittelt; hieraus wÃ¼rde sich ein jÃ¤hrliches
Arbeitsentgelt in HÃ¶he von rund 32.000 â�¬ (brutto) ergeben. Der Beigeladene zu
2) habe jedoch fÃ¼r Forderungen der KlÃ¤gerin in HÃ¶he von wenigstens
300.000,00 â�¬ persÃ¶nlich gebÃ¼rgt. Das Haftungsrisiko des Beigeladenen zu 2)
Ã¼bersteige die HÃ¶he seines jÃ¤hrlichen Arbeitsentgeltes damit um rund das
Zehnfache. Gemessen rein an der HÃ¶he des Arbeitsentgeltes wÃ¼rden die
BÃ¼rgschaftsverpflichtungen den Beigeladenen zu 2) wirtschaftlich Ã¼berfordern.
Auch die Ã�bernahme dieser BÃ¼rgschaftsverpflichtungen sei ein Indiz und zudem
ein schwerwiegendes Indiz dafÃ¼r, dass der Beigeladene zu 2) eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit ausÃ¼be. Die Ã�bernahme eines solchen Haftungsrisikos decke sich
nicht mit dem Bild eines abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten, der fÃ¼r einen â��fremdenâ��
Betrieb tÃ¤tig sei. Das SG habe zudem vollkommen unberÃ¼cksichtigt gelassen,
dass der Beigeladene zu 2) zudem Mitgesellschafter der Ã� GbR Kâ�� sei und
hierdurch â�� auch in Bezug auf die KlÃ¤gerin â�� ein zusÃ¤tzliches wirtschaftliches
Risiko getragen habe. Der Beigeladene zu 2) habe zudem aufgrund seiner
hÃ¤lftigen Kapitalbeteiligung ein erhebliches wirtschaftliches Interesse am Erfolg
der KlÃ¤gerin, welches Ã¼ber das Interesse eines sonstigen abhÃ¤ngig
BeschÃ¤ftigten weit hinausgehe; wobei damit untrennbar auch das Risiko eines
entsprechenden Misserfolges verbunden sei.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 26.02.2020 abzuÃ¤ndern und den
Bescheid der Beklagten vom 07.06.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 27.12.2017 auch insoweit aufzuheben, als die Beklagte fÃ¼r die Zeit vom
20.11.2015 bis 31.12.2015 SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des
Beigeladenen zu 2) fordert,

und die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen

und das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 26.02.2020 abzuÃ¤ndern und die
Klage in vollem Umfang abzuweisen.
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Sie hÃ¤lt die angefochtenen Bescheide fÃ¼r zutreffend. Zur BegrÃ¼ndung ihrer
Berufung macht die Beklagte geltend, mit Abschluss des notariellen dinglichen
Vertrags zur Abtretung der Gesellschafteranteile werde der Erwerbende zwar
Gesellschafter. Allerdings sei er im VerhÃ¤ltnis zu der Gesellschaft im Zeitraum von
Vertragsschluss bis zur tatsÃ¤chlichen Eintragung in die Gesellschafterliste der
Handwerksrolle (gemeint wohl Handelsregister) nur materiell Berechtigter, d.h. er
kÃ¶nne zwar Ã¼ber seine Gesellschaftsanteile verfÃ¼gen; die einem Gesellschafter
zustehenden Mitgliedsrechte, wie beispielsweise die Teilnahme und
Stimmberechtigung bei Gesellschafterversammlungen, kÃ¶nnten von ihm
gleichwohl erst ab Eintragung ins Handelsregister rechtlich voll wirksam
wahrgenommen werden, in der Zwischenzeit seien sie schwebend unwirksam. FÃ¼r
die Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen Status eines Gesellschafters sei
es aber entscheidend, ob dieser die Rechtsmacht besitze, durch seine
Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft
zu bestimmen, ohne dass hierfÃ¼r weitere Handlungen vorgenommen werden
mÃ¼ssten.

Die mit Beschluss des SG vom 12.08.2019 und Beschuss des LSG Baden-
WÃ¼rttemberg vom 12.04.2021 Beigeladenen haben sich nicht zur Sache
geÃ¤uÃ�ert und keine AntrÃ¤ge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf deren SchriftsÃ¤tze, die Akten der Beklagten, des SG und des
Senats (auch zu L 5 BA 2832/20) Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

I. Die form- und fristgerecht (Â§ 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz ) eingelegte
Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, insbesondere gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143, 144 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGG statthaft, da der Wert des Beschwerdegegenstandes bei einem
streitigen Nachforderungsbetrag fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 2) in der
Zeit vom 20.11.2015 bis 31.12.2015 in der HÃ¶he von 1.243,33 â�¬ den
erforderlichen Betrag von 750,00Â â�¬ Ã¼bersteigt. Die Berufung der Beklagten ist
nach der Zulassung durch den Senat ebenfalls zulÃ¤ssig.

II. Gegenstand des Rechtsstreits ist der Bescheid der Beklagten vom 07.06.2017 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017, soweit damit
SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 1) als
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im Zeitraum vom 20.11.2015 bis 30.11.2015 und
fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 2) als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bzw.
mitarbeitender Gesellschafter im Zeitraum vom 20.11.2015 bis 31.12.2015
gefordert werden.

III. Die Berufung der KlÃ¤gerin ist ohne Erfolg. Der Bescheid der Beklagten vom
07.06.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017 ist
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten, soweit
SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des Beigeladenen zu 2) in der Zeit
vom 20.11.2015 bis 31.12.2015 gefordert werden.
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1. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 07.06.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017 ist formell rechtmÃ¤Ã�ig.

Die Beklagte hat als zustÃ¤ndige BehÃ¶rde gehandelt. Rechtsgrundlage des
Bescheids ist Â§Â 28p Abs.Â 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ IV). Hiernach
prÃ¼fen die TrÃ¤ger der Rentenversicherung bei den Arbeitgebern, ob diese ihre
Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach dem SGBÂ IV, die in
Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag entstehen,
ordnungsgemÃ¤Ã� erfÃ¼llen; sie prÃ¼fen insb. die Richtigkeit der Beitragszahlung
und der Meldungen (Â§Â 28a SGBÂ IV) mindestens alle vier Jahre. Im Rahmen der
PrÃ¼fung erlassen die TrÃ¤ger der Rentenversicherung Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht und BeitragshÃ¶he in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung einschlieÃ�lich
der Widerspruchsbescheide gegenÃ¼ber den Arbeitgebern (Â§Â 28p Abs.Â 1
SatzÂ 5 SGBÂ IV; vgl. zur ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r den Erlass von
Nachforderungsbescheiden auch LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom
29.07.2010 â�� L 11 R 2595/10 ER-B -, in juris).

Der Bescheid der Beklagten ist auch im Ã�brigen formell rechtmÃ¤Ã�ig.
Insbesondere hat die Beklagte die KlÃ¤gerin vor Erlass des belastenden Bescheids
ordnungsgemÃ¤Ã� angehÃ¶rt (Â§ 24 Abs. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch ).

2. Der Bescheid vom 07.06.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
27.12.2017 ist â�� soweit er hier zur Ã�berprÃ¼fung stand â�� auch materiell
rechtmÃ¤Ã�ig.

a) Versicherungspflichtig sind in der gesetzlichen Krankenversicherung nach Â§ 5
Abs. 1 Nr. 1 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), in der gesetzlichen
Pflegeversicherung nach Â§ 20 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 Elftes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XI), in der gesetzlichen Rentenversicherung nach Â§ 1 Satz 1
Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) und in der Arbeitslosenversicherung
nach Â§ 25 Abs. 1 Satz 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) gegen
Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigte Personen. Die Pflicht des Arbeitgebers zur anteiligen
Tragung der BeitrÃ¤ge folgt aus Â§ 168 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI und Â§ 346 Abs. 1 Satz
1 SGB III. Die Verpflichtung zur Tragung der Umlage 1 (Ausgleich fÃ¼r
Arbeitgeberaufwendungen fÃ¼r Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) und der
Umlage 2 (Leistungen des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld) folgt aus
Â§ 7 Abs. 1 des Gesetzes Ã¼ber den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen fÃ¼r
Entgeltfortzahlung (AAG), die zur Tragung der Insolvenzgeldumlage aus Â§ 359 Abs.
1 Satz 1 SGB III.

Grundvoraussetzung fÃ¼r die Pflicht zur Zahlung von
SozialversicherungsbeitrÃ¤gen ist das Vorliegen eines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses. GemÃ¤Ã� Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV ist
BeschÃ¤ftigung die nichtselbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in einem
ArbeitsverhÃ¤ltnis. DafÃ¼r ist erforderlich, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
persÃ¶nlich abhÃ¤ngig ist. Bei einer BeschÃ¤ftigung in einem fremden Betrieb ist
das der Fall, wenn der BeschÃ¤ftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei
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einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeitsleistung umfassenden Weisungsrecht des
Arbeitgebers unterliegt (vgl. Â§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV). Diese
Weisungsgebundenheit kann â�� vornehmlich bei Diensten hÃ¶herer Art â��
eingeschrÃ¤nkt und zur â��funktionsgerecht dienenden Teilhabe am
Arbeitsprozessâ�� verfeinert sein. DemgegenÃ¼ber ist eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein
einer eigenen BetriebsstÃ¤tte, die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber die eigene
Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete TÃ¤tigkeit und Arbeitszeit
gekennzeichnet (vgl. etwa BSG, Urteil vom 18.11.2015 â�� B 12 KR 16/13 R -;
Urteile vom 29.07.2015 â�� B 12 R 1/15 R â�� und â�� B 12 KR 23/13 R -; Urteil
vom 29.08.2012 â�� B 12 KR 25/10 R -, alle in juris). Das Unternehmerrisiko besteht
(regelmÃ¤Ã�ig) in der Gefahr, bei wirtschaftlichem Misserfolg des Unternehmens
das eingesetzte Kapital (ganz) zu verlieren oder mit ihm (nur) Verluste zu
erwirtschaften; ihm entspricht die Aussicht auf Gewinn, wenn das Unternehmen
wirtschaftlichen Erfolg hat. AbhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte tragen demgegenÃ¼ber das
Arbeitsplatzrisiko, das in der Gefahr besteht, bei wirtschaftlichem Misserfolg des
Unternehmens die Arbeitsstelle einzubÃ¼Ã�en. Das fÃ¼r eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit typische Unternehmerrisiko ist nicht mit einem Kapitalrisiko
gleichzusetzen. Ein Kapitalrisiko, das nur zu geringen AusfÃ¤llen fÃ¼hrt, wird das
tatsÃ¤chliche Gesamtbild einer BeschÃ¤ftigung nicht wesentlich bestimmen (BSG,
Beschluss vom 16.08.2010 â�� B 12 KR 100/09 B -, in juris). MaÃ�gebendes
Kriterium fÃ¼r das Vorliegen eines Unternehmerrisikos ist, ob eigenes Kapital oder
die eigene Arbeitskraft auch mit der Gefahr des Verlustes eingesetzt wird, der Erfolg
des Einsatzes der sÃ¤chlichen oder persÃ¶nlichen Mittel also ungewiss ist.
Allerdings ist ein unternehmerisches Risiko nur dann Hinweis auf eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit, wenn diesem Risiko auch grÃ¶Ã�ere Freiheiten in der
Gestaltung und der Bestimmung des Umfangs beim Einsatz der eigenen Arbeitskraft
gegenÃ¼berstehen (BSG, Urteil vom 25.04.2012 â�� B 12 KR 24/10 R -, in juris).

Die Unterscheidung von Unternehmer- und Arbeitsplatzrisiko ist auch in der
Rechtsprechung des Senats ein wichtiges, vielfach entscheidendes Kriterium fÃ¼r
die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung einer TÃ¤tigkeit. Es steht allerdings
nicht fÃ¼r sich allein. Ob jemand abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt oder selbststÃ¤ndig
tÃ¤tig ist, hÃ¤ngt davon ab, welche Merkmale Ã¼berwiegen. MaÃ�gebend ist stets
das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Dieses bestimmt sich nach den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, also den rechtlich relevanten UmstÃ¤nden, die im Einzelfall eine
wertende Zuordnung zum Typus der abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigung erlauben.
Ausgangspunkt der PrÃ¼fung sind die (der jeweiligen TÃ¤tigkeit
zugrundeliegenden) Vereinbarungen, die die Beteiligten â�� schriftlich oder ggf.
auch nur mÃ¼ndlich â�� getroffen haben. BehÃ¶rden und Gerichte mÃ¼ssen den
Inhalt dieser Vereinbarungen feststellen. Sind die Vereinbarungen schriftlich
getroffen worden, muss dabei auch geklÃ¤rt werden, ob sie durch mÃ¼ndlich
getroffene (Ã�nderungs-)Vereinbarungen oder durch schlÃ¼ssiges Verhalten
rechtswirksam abgeÃ¤ndert worden sind. Steht der Inhalt der Vereinbarungen
danach fest, ist zu prÃ¼fen, ob die Vereinbarungen (mit dem festgestellten Inhalt)
wirksam oder wegen VerstoÃ�es gegen zwingendes Recht unwirksam sind, wobei
bei gegebenem Anlass auch die Ernsthaftigkeit der Vereinbarungen geklÃ¤rt
werden muss, um auszuschlieÃ�en, dass ein â��Etikettenschwindelâ�� bzw. ein
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ScheingeschÃ¤ft vorliegt und die Vereinbarung deswegen gemÃ¤Ã� Â§ 117
BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) nichtig ist; ist letzteres der Fall, muss der Inhalt
des durch das ScheingeschÃ¤ft verdeckten RechtsgeschÃ¤fts festgestellt werden.
Erst auf der Grundlage der so getroffenen Feststellungen Ã¼ber den (wahren) Inhalt
der (der jeweiligen TÃ¤tigkeit zugrundeliegenden) Vereinbarungen ist eine
wertende Zuordnung des RechtsverhÃ¤ltnisses zum Typus der BeschÃ¤ftigung oder
zum Typus der selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit vorzunehmen. Danach ist in einem
weiteren Schritt zu prÃ¼fen, ob besondere (tatsÃ¤chliche) UmstÃ¤nde vorliegen,
die eine hiervon abweichende Beurteilung notwendig machen (vgl. BSG, Urteil vom
18.11.2015 â�� B 12 KR 16/13 R -; Urteile vom 29.07.2015 â�� B 12 R 1/15 R â��
und â�� B 12 KR 23/13 R -, alle in juris).

Die Zuordnung des konkreten Lebenssachverhalts zum rechtlichen Typus der
(abhÃ¤ngigen) BeschÃ¤ftigung als nichtselbststÃ¤ndige Arbeit, insbesondere in
einem ArbeitsverhÃ¤ltnis (Â§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV) nach dem Gesamtbild der
Arbeitsleistung erfordert nach der Rechtsprechung des BSG eine Gewichtung und
AbwÃ¤gung aller als Indizien fÃ¼r und gegen eine BeschÃ¤ftigung bzw.
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit sprechenden Merkmale der TÃ¤tigkeit im Einzelfall. Bei
Vorliegen gegenlÃ¤ufiger, d. h. fÃ¼r die Bejahung und die Verneinung eines
gesetzlichen Tatbestandsmerkmals sprechender tatsÃ¤chlicher UmstÃ¤nde oder
Indizien hat das Gericht (ebenso die BehÃ¶rde) insoweit eine wertende Zuordnung
aller UmstÃ¤nde im Sinne einer GesamtabwÃ¤gung vorzunehmen. Diese
AbwÃ¤gung darf allerdings nicht (rein) schematisch oder schablonenhaft erfolgen,
etwa in der Weise, dass beliebige Indizien jeweils zahlenmÃ¤Ã�ig einander
gegenÃ¼bergestellt werden, sondern es ist in Rechnung zu stellen, dass manchen
UmstÃ¤nden wertungsmÃ¤Ã�ig grÃ¶Ã�eres Gewicht zukommen kann als anderen,
als weniger bedeutsam einzuschÃ¤tzenden Indizien. Eine rechtmÃ¤Ã�ige
GesamtabwÃ¤gung setzt deshalb â�� der Struktur und Methodik jeder
AbwÃ¤gungsentscheidung (innerhalb und auÃ�erhalb des Rechts) entsprechend
â�� voraus, dass alle nach Lage des Einzelfalls wesentlichen Indizien festgestellt, in
ihrer Tragweite zutreffend erkannt und gewichtet, in die Gesamtschau mit diesem
Gewicht eingestellt und in dieser Gesamtschau nachvollziehbar, d. h. den Gesetzen
der Logik entsprechend und widerspruchsfrei, gegeneinander abgewogen werden
(BSG, Urteil vom 24.05.2012 â�� B 12 KR 14/10 R â�� und â�� B 12 KR 24/10 R -,
beide in juris).

Von diesen allgemeinen GrundsÃ¤tzen ausgehend ist auch der
sozialversicherungsrechtliche Status des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers einer GmbH zu
beurteilen. Bei einem FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer scheidet eine selbststÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit regelmÃ¤Ã�ig aus (BSG, Urteil vom 29.06.2021 â�� B 12 R 8/19 R -; BSG,
Urteil vom 12.05.2020 â�� B 12 KR 30/19 R -; BSG Urteil vom 14.03.2018 â�� B 12
KR 13/17 R -; Urteil vom 18.12.2001 â�� B 12 KR 10/01 R -, alle in juris). Er besitzt
allein aufgrund seiner gesetzlichen Gesellschafterrechte nicht die Rechtsmacht,
seine Weisungsgebundenheit als Angestellter der Gesellschaft aufzuheben. Das
Weisungsrecht gegenÃ¼ber den Angestellten der GmbH obliegt â�� sofern im
Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist â�� nicht der
Gesellschafterversammlung, sondern ist Teil der laufenden gewÃ¶hnlichen
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung. Erst wenn Gesellschafter kraft ihrer gesellschaftsrechtlichen
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Position letztlich auch die Leitungsmacht gegenÃ¼ber der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung
haben, unterliegen sie nicht mehr deren Weisungsrecht (BSG, Urteil vom
29.06.2021 â�� B 12 R 8/19 R -; BSG, Urteil vom 12.05.2020 â�� B 12 KR 30/19 R -;
beide in juris). Ist ein GmbH-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zugleich als Gesellschafter am
Kapital der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der Kapitalbeteiligung und das
AusmaÃ� des sich daraus fÃ¼r ihn ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft ein
wesentliches Merkmal bei der Abgrenzung von abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und
selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit. Ein Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ist nicht per se
kraft seiner Kapitalbeteiligung selbststÃ¤ndig tÃ¤tig, sondern muss Ã¼ber seine
Gesellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht besitzen, durch Einflussnahme auf
die Gesellschafterversammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu
kÃ¶nnen. Eine solche Rechtsmacht ist bei einem Gesellschafter gegeben, der mehr
als 50 v.H. der Anteile am Stammkapital hÃ¤lt. Ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der nicht
Ã¼ber diese Kapitalbeteiligung verfÃ¼gt und damit als Mehrheitsgesellschafter
ausscheidet, ist dagegen grundsÃ¤tzlich abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt (BSG, Urteil vom
19.09.2019 â�� B 12 R 25/18 R -, in juris). Er ist ausnahmsweise nur dann als
SelbststÃ¤ndiger anzusehen, wenn er exakt 50 v.H. der Anteile am Stammkapital
hÃ¤lt oder ihm bei einer geringeren Kapitalbeteiligung nach dem
Gesellschaftsvertrag eine umfassende (â��echteâ�� oder â��qualifizierteâ��), die
gesamte UnternehmenstÃ¤tigkeit erfassende SperrminoritÃ¤t eingerÃ¤umt ist.
Denn der selbststÃ¤ndig tÃ¤tige Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer muss eine
EinflussmÃ¶glichkeit auf den Inhalt von GesellschafterbeschlÃ¼ssen haben und
zumindest ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung
verhindern kÃ¶nnen. DemgegenÃ¼ber ist eine â��unechteâ��, auf bestimmte
GegenstÃ¤nde begrenzte SperrminoritÃ¤t nicht geeignet, die erforderliche
Rechtsmacht zu vermitteln (vgl. BSG, Urteil vom 11.11.2015 â�� B 12 R 2/14 R -;
Urteil vom 29.06.2016 â�� B 12 R 5/14 R -, beide in juris).

b) Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben ist der Senat unter AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde des
Einzelfalls zu der Ã�berzeugung gelangt, dass der Beigeladene zu 2) in der Zeit vom
20.11.2015 bis 31.12.2015 bei der KlÃ¤gerin beschÃ¤ftigt war; in seiner TÃ¤tigkeit
fÃ¼r die KlÃ¤gerin unterliegt er der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Kranken- und Rentenversicherung, in der sozialen Pflegeversicherung sowie nach
dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung.

In gesellschaftsrechtlicher Hinsicht spricht gegen die Einstufung des Beigeladenen
zu 2) als selbststÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigen maÃ�geblich seine fehlende
Rechtsmacht im Unternehmen. FÃ¼r die Zeit vom 20.11.2015 bis 29.11.2015 war
der Beigeladene zu 2) Ã¼berhaupt nicht an der Gesellschaft beteiligt. Er war
zusammen mit dem Beigeladenen zu 1) FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. Mangels
Rechtsmacht innerhalb der Gesellschaft konnte er BeschlÃ¼sse der
Gesellschafterversammlung nicht verhindern. Dass es sich bei den beiden
Gesellschafterinnen der KlÃ¤gerin um die Ehefrauen der Beigeladenen zu 1) und 2)
handelt, Ã¤ndert hieran nichts. Ein rein faktisches, nicht rechtlich gebundenes und
daher jederzeit Ã¤nderbares Verhalten der Beteiligten ist fÃ¼r die
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung nicht maÃ�geblich. Dies wÃ¤re mit dem
Erfordernis der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher
TatbestÃ¤nde nicht zu vereinbaren. Eine â��SchÃ¶nwetter-SelbststÃ¤ndigkeitâ��
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lediglich in harmonischen Zeiten, wÃ¤hrend im Fall eines ZerwÃ¼rfnisses die
rechtlich bestehende Weisungsgebundenheit zum Tragen kÃ¤me, ist nicht
anzuerkennen (BSG, Urteil vom 19.09.2019 â�� B 12 R 25/18 R -; BSG, Urteil vom
14.03.2018 â�� B 12 KR 13/17 R -; BSG, Urteil vom 29.07.2015 â�� B 12 KR 23/13 R
-; alle in juris). Die von der KlÃ¤gerin zitierte Rechtsprechung des BSG (Urteil vom
23.06.1994 â�� 12 RK 72/92 -, in juris) zur Ã�berlagerung der rechtlichen
VerhÃ¤ltnisse durch familiÃ¤re Verbundenheit ist Ã¼berholt. Insofern kommt auch
dem von der KlÃ¤gerin vorgetragenen Umstand, der Beigeladene zu 2) sei
tatsÃ¤chlich keinen Weisungen unterlegen gewesen, keine entscheidende
Bedeutung zu. MaÃ�geblich sind die rechtlichen VerhÃ¤ltnisse.

In der Zeit vom 30.11.2015 bis 31.12.2015 war der Beigeladene zu 2) zwar zu 50 %
an der KlÃ¤gerin beteiligt. Trotz seiner hÃ¤lftigen Beteiligung am Stammkapital war
er aber rechtlich an die Weisungen des ab 30.11.2015 allein als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
bestellten Beigeladenen zu 1) gebunden. Allein dieser fÃ¼hrte seither die laufenden
GeschÃ¤fte der GmbH, zu denen auch die AusÃ¼bung des Weisungsrechts
gegenÃ¼ber den BeschÃ¤ftigten der Gesellschaft gehÃ¶rte. Die Beschlussfassung
in der Gesellschafterversammlung erfolgte mit einfacher Mehrheit. Folglich fehlte
dem Beigeladenen zu 2) die Rechtsmacht, BeschlÃ¼sse der
Gesellschafterversammlung herbeizufÃ¼hren. Ã�ber Sonderrechte zur
HerbeifÃ¼hrung von GesellschafterbeschlÃ¼ssen hat er nicht verfÃ¼gt. Der
Gesellschaftsvertrag der KlÃ¤gerin sah auch weder eine EinschrÃ¤nkung der
Vertretungsbefugnis der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung (vgl. Â§ 37 GmbHG) noch ihres
Weisungsrechts gegenÃ¼ber Angestellten der Gesellschaft vor. Insbesondere ist
der Gesellschafterversammlung im Gesellschaftsvertrag nicht das Weisungsrecht
gegenÃ¼ber dem Beigeladenen zu 2) im Allgemeinen oder fÃ¼r bestimmte
EinzelfÃ¤lle vorbehalten. Er war damit weder in der Lage, diese
ZustÃ¤ndigkeitsverteilung zu Ã¤ndern, noch konnte er im Einzelfall eine Weisung
des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers an sich verhindern. Allein die bloÃ�e MÃ¶glichkeit, einen
Gesellschafterbeschluss zu verhindern, schlieÃ�t die Dienstaufsicht der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung Ã¼ber die Angestellten nicht aus (BSG, Urteil vom 29.06.2021
â�� B 12 R 8/19 R -, in juris). Ebenso wenig genÃ¼gt die MÃ¶glichkeit, die
Entlastung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und die Feststellung des Jahresabschlusses
verhindern zu kÃ¶nnen, um von einem maÃ�geblichen, rechtlichen Einfluss auf die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung ausgehen zu kÃ¶nnen. Seine Stellung als Gesellschafter der
KlÃ¤gerin versetzte den Beigeladenen zu 2) mithin nicht in die Lage, in seiner
TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin Einzelanweisungen des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers an sich
im Bedarfsfall zu verhindern.Â 

Ebenso unzureichend fÃ¼r die Annahme einer selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit trotz
fehlender Rechtsmacht ist das bloÃ�e wirtschaftliche Interesse des Beigeladenen zu
2) am Erfolg der KlÃ¤gerin aufgrund seiner Kapitalbeteiligung und seinem
finanziellen Engagement in Form von BÃ¼rgschaften, Darlehen und Beteiligung an
der Ã� GbR Kâ�� als Vermieterin des BetriebsgrundstÃ¼ckes. Der Beigeladene zu
2) Ã¼bernahm damit kein unternehmerisches Risiko. MaÃ�gebendes Kriterium fÃ¼r
ein solches Risiko ist, dass eigenes Kapital oder die eigene Arbeitskraft auch mit der
Gefahr des Verlustes eingesetzt wird, der Erfolg des Einsatzes der sÃ¤chlichen oder
persÃ¶nlichen Mittel also ungewiss ist. Ein unternehmerisches Risiko ist allerdings
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nur dann hinreichendes Indiz fÃ¼r eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit, wenn diesem
Risiko auch grÃ¶Ã�ere Freiheiten in der Gestaltung und der Bestimmung des
Umfangs beim Einsatz der eigenen Arbeitskraft gegenÃ¼berstehen. Mit der
Ã�bernahme von BÃ¼rgschaften und der GewÃ¤hrung von Darlehen geht nur ein
Haftungs- oder Ausfallrisiko einher, wie es mit jeder DarlehensgewÃ¤hrung bzw.
BÃ¼rgschaft verbunden ist. Ein zusÃ¤tzliches finanzielles Risiko in Bezug auf seine
TÃ¤tigkeit fÃ¼r die KlÃ¤gerin ergab sich daraus nicht. Er erhielt vielmehr eine feste
monatliche VergÃ¼tung in HÃ¶he von 2.500,00 â�¬. Im Ã�brigen ist es im
GeschÃ¤ftsleben auch nicht vÃ¶llig unÃ¼blich, dass Arbeitnehmer (insbesondere in
einer Familiengesellschaft) dem Unternehmen persÃ¶nliche Darlehen gewÃ¤hren
oder zu dessen Gunsten sonstige finanzielle Verbindlichkeiten eingehen,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kreditinstitute bei Familienunternehmen
typischerweise auch auf einer finanziellen Beteiligung bzw Mithaftung von
Ehepartnern bzw. anderen beteiligten FamilienangehÃ¶rigen bestehen (BSG, Urteil
vom 19.08.2015 â�� B 12 KR 9/14 R -, in juris). Ein wesentliches unternehmerisches
Risiko, dem entsprechende unternehmerische Freiheiten gegenÃ¼berstanden, lag
mithin nicht vor. Der Beigeladene zu 2) setzte angesichts des festen Monatsgehalts
seine Arbeitskraft nicht mit der Gefahr des Verlusts ein.

Der Annahme eines BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses steht schlieÃ�lich nicht
entgegen, dass der Beigeladene zu 2) mit der KlÃ¤gerin keinen schriftlichen
Arbeitsvertrag geschlossen hatte. Ausweislich des aktenkundigen Lohnkontos wurde
er als â��Arbeitnehmerâ�� der KlÃ¤gerin gefÃ¼hrt; er bezog ein monatlich festes
Gehalt in HÃ¶he von 2.500,00 â�¬ sowie Urlaubsgeld und erhielt monatliche
Lohnabrechnungen. AuÃ�erdem fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin Lohnsteuer ab. Dies
bestÃ¤tigt die Annahme einer BeschÃ¤ftigung.

c) Auch die Beitragsfestsetzung ist nicht zu beanstanden. Arbeitgeber haben fÃ¼r
versicherungspflichtig BeschÃ¤ftigte den Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu
zahlen (Â§ 28d Satz 1 und 2, Â§ 28e Abs. 1 Satz 1 SGB IV). Der Beitragsbemessung
liegt in der gesetzlichen Rentenversicherung, gesetzlichen Krankenversicherung,
sozialen Pflegeversicherung und nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung das
Arbeitsentgelt aus der versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung zugrunde (Â§ 162
Nr. 1 SGB VI; Â§ 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V; Â§ 57 Abs. 1 Satz 1 SGB XI; Â§ 342
SGB III). DarÃ¼ber hinaus haben die Arbeitgeber die Mittel zur DurchfÃ¼hrung der
U1- und U2-Verfahren durch gesonderte Umlagen aufzubringen, die sich nach dem
Entgelt richten, nach dem die BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung fÃ¼r
die im Betrieb BeschÃ¤ftigten bemessen werden (Â§ 1 Abs. 1 und 2 Satz 1 AAG).
Dass die Beklagte die BeitrÃ¤ge und Umlagen fehlerhaft berechnet hÃ¤tte, ist
weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.

IV. Die Berufung der Beklagten hat dagegen Erfolg. Der Bescheid der Beklagten
vom 07.06.2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.12.2017 ist
auch insoweit rechtmÃ¤Ã�ig, als SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r die TÃ¤tigkeit
des Beigeladenen zu 1) als Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im Zeitraum vom
20.11.2015 bis 30.11.2015 gefordert werden. Die Beklagte hat zu Recht auf den
Zeitpunkt der Eintragung des Beigeladenen zu 1) als Gesellschafter in das
Handelsregister am 30.11.2015 und nicht auf den Abschluss des notariellen
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Vertrages Ã¼ber den Erwerb der Gesellschafteranteile am 20.11.2015 abgestellt.
Nur in einer in das Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste
Eingetragene kÃ¶nnen Gesellschafterrechte wahrnehmen und haften fÃ¼r fÃ¤llige
Gesellschaftspflichten; ein noch nicht eingetragener Gesellschafter muss deren
Rechtshandlungen gegen sich gelten lassen (BSG, Urteil vom 10.12.2019 â�� B 12
KR 9/18 R -, in juris m.w.N.). Erst die mit der Eintragung der Gesellschafterliste in
das Handelsregister einhergehende PublizitÃ¤t genÃ¼gt dem bei der
Statuszuordnung zu beachtenden Grundsatz der Klarheit und Vorhersehbarkeit
sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde (zum Wechsel in der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerstellung BSG, Urteil vom 07.07.2020 â�� B 12 R 17/18 R -, in
juris).

V. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG i.V.m. Â§Â§ 154 Abs. 1, 162 Abs.
3 Verwaltungsgerichtsordnung. Es entspricht nicht der Billigkeit, der KlÃ¤gerin die
auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen, da diese keine
SachantrÃ¤ge gestellt und damit ein Prozessrisiko nicht Ã¼bernommen haben.

VI. Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf Â§ 52 Abs. 3 Gerichtskostengesetz.

VII. GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.

Erstellt am: 23.10.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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